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1 Geltungsbereich 
(1)  Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedin-
gungen und Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-
ING) gelten für den Bau und die Erhaltung von In-
genieurbauwerken nach DIN 1076, jedoch nicht für 
Wasserbauwerke wie z.B. Schleusen, Hebewerke, 
Wehre und Düker. Sie sind darauf abgestellt, dass 
die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-
gen Teil C: Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen für Bauleistungen Bestandteil des 
Bauvertrages sind. 

(2)  Die mit rechtem Randstrich gekennzeichneten 
Absätze sind Zusätzliche Technische Vertragsbedin-
gungen im Sinne der VOB/B-DIN 1961, wenn die 
ZTV-ING Bestandteil des Bauvertrages sind. 

(3)  Die im Text kursiv gedruckten und nicht mit 
rechtem Randstrich gekennzeichneten Absätze 
sind Richtlinien. Sie sind Hinweise an den Auftrag-
geber für die Aufstellung der Leistungsbeschrei-
bung sowie bei der Überwachung und die Abnah-
me der Bauleistungen. 

(4)  Wird mit den ZTV-ING eine europäische Norm, 
z.B. DIN EN 1991 oder ein Teil dieser Norm, z.B. 
DIN EN 1991-2 vereinbart, werden gleichfalls die 
jeweils dazugehörenden nationalen Anwendungs-
dokumente (NA) zum Vertragsbestandteil.  

(5)  Die in den ZTV-ING genannten Normen und 
sonstigen Technischen Regelwerke sind im Teil 10 
Abschnitt 1 zusammengestellt. 

(6)  Der Teil 1 Allgemeines gilt für alle nach den 
ZTV-ING ausgeschriebenen Baumaßnahmen. Er 
wird je nach Art der Baumaßnahme ergänzt durch 
die Vertragsbedingungen in den jeweiligen Ab-
schnitten der Teile 2 bis 9. Abweichende Regelun-
gen in den Teilen 2 bis 9 haben Vorrang. 

(7)  Baustoffe und Baustoffgemische für den Bau 
von Ingenieurbauten, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder in der Tür-
kei rechtmäßig hergestellt und/oder in Verkehr ge-
bracht wurden oder in einem EFTA-Staat, der Ver-
tragspartei des EWR-Abkommens ist, rechtmäßig 
hergestellt wurden, werden in Deutschland zuge-
lassen, wenn sie ein Schutzniveau dauerhaft ge-
währleisten, das dem in den ZTV-ING definierten 
Niveau entspricht.  

2 Qualitätssicherung 

2.1 Grundsätze 
(1)  Das Einhalten der festgelegten Anforderungen 
an die Herstellung und Verarbeitung von Baustof-
fen, Baustoffsystemen und Bauteilen und an die 
fertige Leistung ist zu überwachen.  

(2)  Die nachfolgenden Regelungen können in den 
jeweiligen Abschnitten der Teile 2 bis 9, z.B. auf-
grund der Bestimmungen zur Umsetzung harmoni-
sierter technischer Spezifikationen, eingeschränkt 
oder geändert sein. 

(3)  Die bei der Qualitätssicherung durchzuführen-
den Prüfungen werden unterschieden nach 

a)  Grundprüfung, Eignungsprüfung bzw. Erstprüfung 

b)  Prüfungen für den Übereinstimmungsnachweis 
für Baustoffe, Baustoffsysteme und Bauteile 

― als werkseigene Produktionskontrolle (WPK), 

― als Fremdüberwachung, 

c)   Prüfungen für die  Überwachung der Ausfüh-
rung und der fertigen Leistung  
― als Eigenüberwachung, 

― als Fremdüberwachung, 

d)  Kontrollprüfungen. 

(4)  Die Prüfungen umfassen 

― die Probenahmen und Kennzeichnung,  

― das Schließen der Probenahmestellen,  

― das Lagern der Proben,  

― das versandfertige Verpacken der Proben,  

― den Transport der Proben zur Prüfstelle,  

― das Vorhalten der Prüfgeräte einschließlich Zu-
behör und Hilfsmittel,  

― das Durchführen der Prüfung,  

― das Abfassen des Prüfberichtes bzw. des 
Grundprüfberichtes,  

― das Lagern der Rückstellproben,  

― das umweltgerechte Entsorgen des Probenma-
terials.  

(5)  Die Qualifizierung (Anerkennung bzw. Akkredi-
tierung) von Konformitätsbewertungsstellen (KBS), 
die Produkte prüfen und/oder zertifizieren und/oder 
deren Herstellung überwachen erfolgt nach Tabel-
le A 1.1.1. 

(6)  Soweit nachfolgend nicht anders geregelt, 
werden die Kosten für die Qualitätssicherung nicht 
gesondert vergütet. 

2.2 Überwachung der Baustoffe, 
Baustoffsysteme und Bauteile 

2.2.1 Allgemeines  

Die Qualitätssicherung der Baustoffe, Baustoffsys-
teme und Bauteile erfolgt durch eine Grundprü-
fung, Eignungsprüfung bzw. Erstprüfung und einen  
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Übereinstimmungsnachweis. Der Übereinstim-
mungsnachweis erfolgt  nach Maßgabe der DIN 
18200. 

2.2.2 Grundprüfung, Eignungsprüfung bzw. 
Erstprüfung 

(1)  Grundprüfungen dienen zum Nachweis der 
grundsätzlichen Eignung der Baustoffe, Bau-
stoffsysteme und Bauteile für den vorgesehenen 
Verwendungszweck. Art und Umfang der Grund-
prüfungen und die Anforderungen an die Beschaf-
fenheit und Eigenschaften der Baustoffe, Bau-
stoffsysteme und Bauteile sind in den jeweiligen 
Technischen Lieferbedingungen (TL) festgelegt. 
Die Prüfungen sind nach den jeweiligen Techni-
schen Prüfvorschriften (TP) durchzuführen. 

(2)  Eignungsprüfungen bzw. Erstprüfungen dienen 
zum Nachweis der Eignung der Baustoffe, Bau-
stoffsysteme und Bauteile für den vorgesehenen 
Verwendungszweck entsprechend den vertragli-
chen Anforderungen. Der Nachweis der Eignung 
ist rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu erbrin-
gen. 

(3)  Soweit in den einzelnen Abschnitten nicht an-
ders geregelt, ersetzen die Grundprüfungen ge-
mäß den TL die Eignungsprüfungen. 

(4)  Der Prüfbericht ist auf Verlangen vorzulegen. 

2.2.3 Übereinstimmungsnachweis 

(1)  Der Übereinstimmungsnachweis besteht aus 
einer WPK und einer regelmäßigen Fremdüberwa-
chung einschließlich einer Erstüberwachung. 

a)  Die WPK dient dazu festzustellen, ob die Ei-
genschaften der Baustoffe, Baustoffsysteme 
oder Bauteile den vertraglichen Anforderungen 
entsprechen.  

b)  Die Fremdüberwachung dient der Feststellung, 
ob die personellen und ausstattungsmäßigen 
Voraussetzungen für eine ständige ordnungs-
gemäße Herstellung und eine entsprechende 
WPK gegeben sind und ob die Bauprodukte 
den an sie gestellten Anforderungen genügen.  

(2)  Die Übereinstimmung der Baustoffe, Bau-
stoffsysteme und Bauteile mit den jeweiligen 
Technischen Spezifikationen ist für jedes Herstell-
werk mit einem Übereinstimmungszertifikat zu be-
stätigen. 

(3)  Art und Umfang der WPK und der Fremdüber-
wachung und die Anforderungen an die Baustoffe 
sind in den zugehörigen Technischen Spezifikatio-
nen, z.B. Normen, Technische Lieferbedingungen 
festgelegt. 

2.3 Überwachung der Ausführung 
und Prüfung der fertigen Leistung 

2.3.1 Allgemeines  

(1)  Das Einhalten der vereinbarten Anforderungen 
an die Ausführung und an die fertige Leistung ist 
zu überwachen.  

(2)  Die Überwachung der Ausführung besteht aus 
der Eigenüberwachung und – soweit in den jewei-
ligen Abschnitten der Teile 2 bis 9 vorgeschrie-
ben – der Fremdüberwachung. 

a)  Prüfungen bei der Eigenüberwachung dienen 
dazu festzustellen, ob die Lagerung und Verar-
beitung der Baustoffe und Baustoffsysteme und 
die fertige Leistung den vertraglichen Anforde-
rungen entsprechen.  

b)  Die Fremdüberwachung dient dazu festzustel-
len, ob die personellen und ausstattungsmäßi-
gen Voraussetzungen für eine ordnungsgemä-
ße Eigenüberwachung gegeben sind und ob die 
fertige Leistung den vertraglichen Anforderun-
gen entspricht.  

(3)  Der Auftragnehmer hat der Überwachungsstel-
le rechtzeitig die Ausführungszeiten anzuzeigen 
und dies dem Auftraggeber nachzuweisen. 

2.3.2 Eigenüberwachung  

(1)  Art, Umfang und Häufigkeit der Eigenüberwa-
chung sind in den jeweiligen Abschnitten der Teile 
2 bis 9 geregelt. 

(2)  Vor Beginn der Bauausführung sind das aus-
führende und das überwachende Fachpersonal in 
die Ausführungsunterlagen einzuweisen.  

(3)  Während der Bauausführung sind die Auf-
zeichnungen und Auswertungen auf der Baustelle 
vorzuhalten. Sie sind der Überwachungsstelle und 
auf Verlangen auch dem Auftraggeber vorzulegen. 
Die im Teil 1 Abschnitt 3 sowie in den jeweiligen 
Abschnitten der Teile 2 bis 9 dafür vorgesehenen 
Formblätter sind zu verwenden.  

(4)  Vor Abnahme der Baumaßnahme sind die 
Aufzeichnungen der Eigenüberwachung und die 
Lieferscheine dem Auftraggeber zu übergeben. Zu 
den Aufzeichnungen gehören die Bautagesberich-
te, Prüfprotokolle und Eigenüberwachungsberich-
te. Die Aufzeichnungen müssen mindestens fol-
gende Angaben enthalten:  

― Lieferwerk und Lieferschein,  

― Bezeichnung der Baustoffe,  

― Übereinstimmungszeichen,  

― Chargennummer und Zuordnung zur Einbau-
fläche,  
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― Vergleich von Art und Menge der bestellten und 
gelieferten Baustoffe,  

― Herstellungsdatum, Bezeichnung und Bauteil-
zuordnung der Probekörper bzw. der Rückstell-
proben sowie der zugehörigen Prüfergebnisse,  

― Zeitabschnitte der einzelnen Arbeiten ,  

― äußere Bedingungen, z.B. Klimadaten,  

― besondere Vorkommnisse,  

― Art und Datum der Prüfungen sowie Ergebnisse 
und Vergleich mit den Anforderungen,  

― ggf. Art und Dauer der Nachbehandlung,  

― Name und Unterschrift des für die Eigenüber-
wachung Verantwortlichen.  

2.3.3 Fremdüberwachung 

(1)  Soweit eine Fremdüberwachung der Ausfüh-
rung vorgesehen ist, hat diese durch hierfür aner-
kannte Überwachungs- bzw. Güteschutzgemein-
schaften oder Überwachungsstellen zu erfolgen.  

(2)  Der Auftragnehmer hat mit einer anerkannten 
Überwachungs- bzw. Güteschutzgemeinschaft o-
der einer Überwachungsstelle einen Überwa-
chungsvertrag abzuschließen. Das Recht des Auf-
traggebers auf Einsicht in bzw. Auskunft über 
sämtliche Unterlagen ist sicherzustellen. Der 
Überwachungsvertrag ist dem Auftraggeber auf 
Verlangen vorzulegen.  

(3)  Die Bestätigung der Baustellenmeldung durch 
den Fremdüberwacher ist dem Auftraggeber nach 
Auftragserteilung unverzüglich zu übergeben.  

(4)  Jede Baustelle ist mindestens einmal zu über-
wachen. 

(5)  Bei länger andauernden Baustellen sind weite-
re Überprüfungen in angemessenen Zeitabständen 
durchzuführen. Die Häufigkeit ist in der Leistungs-
beschreibung vorzusehen.  

(6)  Der Überwachungsbericht muss mindestens 
folgende Angaben enthalten:  

― Bezeichnung von Baustelle, Auftragnehmer, Ei-
genüberwachungsstelle und anerkannter Über-
wachungsstelle,  

― Kurzbeschreibung der Baumaßnahme,  

― Ergebnisse der Baustellenprüfung(en).  

(7)  Der Überwachungsbericht ist dem Auftragge-
ber unverzüglich zu übergeben.  

(8)  Auf der Baustelle ist ein Kennzeichnungsschild 
deutlich sichtbar anzubringen, das auf die Über-
wachung hinweist. Es muss mindestens folgende 
Angaben enthalten:  

―„Überwacht nach den ZTV-ING“,  

― Zeichen und Anschrift der anerkannten Über-
wachungsstelle.  

2.3.4 Kontrollprüfungen 

(1)  Kontrollprüfungen werden vom Auftraggeber 
veranlasst, um festzustellen, ob die Eigenschaften 
der Baustoffe, Baustoffsysteme und der fertigen 
Leistung den vereinbarten Anforderungen entspre-
chen. Ihre Ergebnisse werden der Abnahme und 
der Abrechnung zugrunde gelegt. Der Auftragge-
ber darf Rückstellproben nehmen.  

(2)  Die Probenahmen sowie die Prüfungen, die 
auf der Baustelle erfolgen, werden in Anwesenheit 
des Auftragnehmers durchgeführt. Sie finden auch 
in Abwesenheit des Auftragnehmers statt, wenn 
dieser den rechtzeitig bekantgegebenen Termin 
nicht wahrnimmt.  

(3)  Sollen die Probenahmen, die versandfertige 
Verpackung der Proben und das Schließen der 
Probenahmestellen vom Auftragnehmer hilfsweise 
durchgeführt werden, sind für diese Leistungen 
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
vorzusehen. Den Versand der Proben und die Prü-
fungen veranlasst der Auftraggeber.  

(4)  Die Kontrollprüfungen sind in den jeweiligen 
Abschnitten der Teile 2 bis 9 angegeben.  

(5)  Die Kosten der Kontrollprüfungen trägt der Auf-
traggeber.  

2.3.5 Zusätzliche Kontrollprüfungen  

(1)  Der Auftragnehmer darf zusätzliche Kontroll-
prüfungen verlangen, wenn er vermutet, dass das 
Ergebnis einer Kontrollprüfung nicht kennzeich-
nend für die zugeordnete Leistung ist. Die Orte für 
die Entnahme und die zuzuordnenden Teilleistun-
gen bestimmen Auftragnehmer und Auftraggeber 
gemeinsam.  

(2)  Das Recht des Auftraggebers, nach eigenem 
Ermessen weitere Kontrollprüfungen durchzufüh-
ren, bleibt unberührt.  

(3)  Für die Abnahme und die Berechnung eventu-
eller Abzüge sind die Ergebnisse der zusätzlichen 
Kontrollprüfungen für die ihnen zugeordneten Teil-
leistungen maßgebend.  

(4)  Die Kosten für die verlangten zusätzlichen 
Kontrollprüfungen trägt der Auftragnehmer.  

2.3.6 Schiedsuntersuchungen  

(1)  Eine Schiedsuntersuchung ist die Wiederho-
lung einer Kontrollprüfung, an deren sachgerechter 
Durchführung begründete Zweifel des Auftragge-
bers oder des Auftragnehmers, z.B. aufgrund ei-
gener Untersuchungen bestehen. Sie ist auf An-
trag eines Vertragspartners durch eine anerkannte 
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Prüfstelle vorzunehmen, die nicht die Kontrollprü-
fung durchgeführt hat. Ihr Ergebnis tritt an die Stel-
le des ursprünglichen Prüfungsergebnisses.  

(2) Die Kosten der Schiedsuntersuchung zuzüglich 
aller Nebenkosten trägt derjenige, zu dessen Un-
gunsten das Ergebnis ausfällt. 

2.4 Überwachungs- und  
Zutrittsrechte 

(1)  Die Überwachungs- und Zutrittsrechte des Auf-
traggebers gemäß VOB/B erstrecken sich auch auf 
Betriebsstätten der Nachunternehmer und auf Her-
stell- bzw. Lieferwerke, z.B. Fertigteile, Stahlbau-
teile. Der Auftragnehmer hat mit den Nachunter-
nehmern und Herstell- bzw. Lieferbetrieben ent-
sprechende Vereinbarungen zugunsten des Auf-
traggebers zu treffen. 

(2)  Der Auftraggeber hat das Recht der Einsicht-
nahme in bzw. auf Auskunft über sämtliche Unter-
lagen im Zusammenhang mit der Fremdüberwa-
chung.  

3 Ausführung 
(1)  Die Feststellungen über den Zustand fertigge-
stellter Teilleistungen sind in das Bautagebuch 
einzutragen.  

(2)  Der Auftraggeber ist berechtigt, die Leistung 
oder Teile der Leistung vorzeitig, d.h. vor dem sich 
aus dem Vertrag ergebenden Zeitpunkt, in Benut-
zung zu nehmen. Der Auftraggeber hat dem Auf-
tragnehmer die Absicht einer solchen vorzeitigen 
Benutzung mitzuteilen. Die erforderlichen Maß-
nahmen sind schriftlich zu vereinbaren.  

4 Abrechnung 
Die in der Leistungsbeschreibung vereinbarten Ab-
rechnungsregelungen werden ggf. durch zusätzli-
che Regelungen in den jeweiligen Abschnitten der 
Teile 2 bis 9 ergänzt.  

5 Abnahme und  
Mängelansprüche 

5.1 Abnahme 
Werden bei der Abnahme Über- bzw. Unterschrei-
tungen der in den jeweiligen Abschnitten der Teile 
2 bis 9 angegebenen Grenzwerte festgestellt, so 
gilt jede unzulässige Über- oder Unterschreitung 
jeweils als ein Mangel.  

5.2 Mängelansprüche 
Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche be-
trägt 5 Jahre.  
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Anhang A 

Qualifizierung von Konformitätsbewertungsstellen 

Tabelle A 1.1.1: Anforderungen an Stellen, die Produkte prüfen und/oder zertifizieren und/oder deren Herstellung überwachen  

 

 Regelwerk + ggf. Fallunterscheidung Qualifizierung der Konformitäts- 
bewertungsstellen (KBS) 

1 europäische Produktnorm harmonisiert 
Akkreditierung durch die DAkkS GmbH 4) 

Notifizierung durch das DIBt 4) 

2 europäische Produktnorm nicht harmonisiert Anerkennung durch das DIBt 

3 nationale Produktnorm Anerkennung durch die Bundesländer oder  
das DIBt 

4 keine  
nationale 
Produkt- 
norm aber 
nationales 
Regelwerk 
(ZTV-ING) 

DIBt 4-1a  
große Mengen 1) Anerkennung durch das DIBt  

4-1b  
kleine Mengen 1)  

Anerkennung für ähnliches Produkt durch das  
DIBt und Darlegung der Kompetenz gegenüber 
der BASt für zusätzliche Prüfungen 2) 3) 

à Aufnahme in das BASt-KBS-Verzeichnis 

DAkkS GmbH 4-2a 
große Mengen 1) Akkreditierung durch die DAkkS GmbH 3) 

4-2b 
kleine Mengen 1) 

Akkreditierung für die Prüfung eines ähnlichen 
Produktes durch die DAkkS GmbH und Darle-
gung der Kompetenz gegenüber der BASt für  
zusätzliche Prüfungen 2) 3) 

à Aufnahme in das BASt-KBS-Verzeichnis 

1)   wird in den entsprechenden Regelwerken angegeben 

2) Die KBS legen gegenüber der BASt dar, dass sie zur Durchführung der Arbeiten geeignet sind, d.h. sie versichern, dass  
sie über die notwendigen Voraussetzungen zur Durchführung der gesonderten Prüfungen hinsichtlich Personal, Prüfmit-
tel und Räumlichkeiten verfügen.  

3) Mit Einführung der entsprechenden TL/TP durch die Bundesländer sind zugleich die KBS durch diese anerkannt. 

4)   Das DIBt ist die Technische Bewertungsstelle und die notifizierende Behörde im Sinne der Verordnung EU Nr. 305/2011  
des europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Ver- 
marktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/ EWG des Rates (EU-Bauproduktenverordnung)  
in Deutschland; im EU-Ausland kann die entsprechende Stelle angesprochen werden. 
Die DAkkS ist die nationale Akkreditierungsstelle nach EU-Bauproduktenverordnung in Deutschland; im EU-Ausland 
kann die entsprechende Stelle angesprochen werden. 

DAkkS =  Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 

DIBt = Deutsches Institut für Bautechnik 

Konformitätsbewertungsstelle =  eine Stelle, die Konformitätsbewertungstätigkeiten einschließlich Kalibrierungen, Prüfungen, 
Zertifizierungen und Inspektionen durchführt 
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